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Eltern, die vor dem Inkrafttreten des neuen
Rechtes ein Kind adoptiert haben, können
innert fünf Jahren ein Gesuch um Um-
Wandlung der bisherigen in eine Volladop-
tion stellen.
Nach dem neuen Recht stehen die Adop-
tionsvermittlungsstellen unter staatlicher
Aufsicht. Eltern mit Wohnsitz in der Stadt
Zürich können ihr Gesuch um Einleitung
eines Adoptionsverfahrens beim Vorstand
des Sozialamtes, Walchestrasse 31, 8006
Zürich, einreichen.

Revision des Bürgerrechts-
gesetzes
Die Vorschläge der eidgenössischen Ex-
pertenkommission zur Revision des Bür-
gerrechtsgesetzes stehen gegenwärtig im
Vernehmlassungsverfahren. Der BSF, der
wie andere Organisationen zur Meinungs-
äusserung eingeladen worden ist, hat an
einer Präsidentinnenkonferenz in Bern un-
ter dem Vorsitz von Dr. iur. Regula Pesta-
lozzi die Revision des Bürgerrechtsgeset-
zes behandelt und die Gleichstellung der
Geschlechter gefordert.
In einem Pressekommuniqué wird unter
anderem ausgeführt: «Da das heutige Bür-
gerrecht des Schweizers und der Schwei-
zerin die vollen politischen Rechte bein-

f haltet, erwarten die Frauen die Gleichbe-
handlung der ausländischen Ehefrau eines
Schweizers und des ausländischen Ehe-
mannes einer Schweizerin beim Erwerb
des Schweizer Bürgerrechtes. Sie postulie-
ren, dass der ausländische Ehepartner so-
fort Anspruch auf Niederlassung und nach
öjährigem Aufenthalt und 3jähriger Ehe
das Recht auf erleichterte unentgeltliche
Einbürgerung erhält. Die Kinder einer
Schweizerin sollten das Bürgerrecht von

Gesetzes wegen erhalten wie die Kinder
eines Schweizers. Flüchtlinge und Staaten-
lose sollen in den Genuss der erleichter-
ten Einbürgerung gelangen.»

Erleichterte Wiedereinbürgerung
in Zürich
Der Stadtrat von Zürich hat an einer Sit-
zung im März beschlossen, einem im Ge-
meinderat eingereichten Postulat zu ent-
sprechen. Danach haben verwitwete oder
geschiedene ehemalige Stadtbürgerinnen,
die durch Heirat das Bürgerrecht einer
anderen schweizerischen Gemeinde er-
worben haben, bei der Wiedereinbürge-
rung in die Stadt Zürich keine Wohnsitz-
fristen zu erfüllen, sofern sie zur Zeit der
Gesuchstellung in Zürich wohnhaft sind.
Dem gleichen Postulat entsprechend wird
dem Gemeinderat beantragt, bei den Ein-
bürgerungsgebühren in einzelnen Punkten
Erleichterung zu beschliessen. So sollen
die oben erwähnten verwitweten oder ge-
schiedenen ehemaligen Stadtzürcherinnen
keine Wiedereinbürgerungsgebühr bezah-
len müssen. Bei einem Ausländer soll das
Erwerbseinkommen seiner schweizeri-
sehen Ehefrau für die Höhe der Gebühr
ausser Betracht fallen, und unmündige,
aussereheliche schweizerische Kinder ei-
ner mit einem Stadtbürger verheirateten
Schweizerin sollen lediglich eine Minimal-
gebühr zu entrichten haben.

Während die erleichterte Wiedereinbürge-
rung vom Stadtrat in eigener Kompetenz
beschlossen werden konnte, musste die
Neuregelung der Gebührenordnung der
bürgerlichen Abteilung des Gemeinderates
unterbreitet werden und ist noch nicht
entschieden worden.
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